
FÖRDERung der ÜBUNGSARBEIT 
Antrag auf Förderung der Übungsarbeit jetzt stellen!

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur  
Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen 2009

LSB-Vereinskennziffer (7-stellig)

Vereinsname

Auskunft erteilt 
Name Telefon

Angaben zur Ermittlung der Zuschusseinheiten:

Erklärungen Der Antragsteller erklärt, dass: - die in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind, - der Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid 

vorliegt und nicht älter als 3 Jahre ist. Der LandesSportBund NRW ist berechtigt, die Angaben des Antragstellers vor Ort zu prüfen.

Zahl der Vereinsmitglieder am 01. Januar 2009

davon Mitglieder bis 26 Jahre

Zahl der geplanten Übungsstunden 2009

Zahl der 2009 anerkannten Leiterinnen der 

Übungsarbeit und anerkannten Jugendleiterin-

nen, die für den Verein tätig sind. 

Zahl der 2009 anerkannten Leiter der Übungsarbeit 

und anerkannten Jugendleiter, die für den Verein 

tätig sind.

Mitglieder

Mitglieder

Leiterinnen der Übungsar-
beit/Jugendleiterinnen1+2

Leiter der 
Übungsarbeit/
Jugendleiter1+2

(A-Zahlen lt. Bestandserhebungsbogen)
Zahl der Vereinsmitglieder am 01. Januar 2009

davon Mitglieder bis 26 Jahre

Zahl der geplanten Übungsstunden 2009

Zahl der 2009 anerkannten Leiterinnen der 

Übungsarbeit und anerkannten Jugendleiterin-

nen, die für den Verein tätig sind. 

Zahl der 2009 anerkannten Leiter der Übungsarbeit 

und anerkannten Jugendleiter, die für den Verein 

tätig sind.

Mitglieder

Mitglieder

Leiterinnen der Übungsar-
beit/Jugendleiterinnen1+2

Leiter der 
Übungsarbeit/
Jugendleiter1+2

(A-Zahlen lt. Bestandserhebungsbogen)

nur für Behindertensportvereine/-abteilungen

Diesem Antrag sind keine Unterlagen beizufügen!

Anträge sind zu stellen bis spätestens:   31. Mai 2009   
Rücksendung an: LandesSportBund Nordrhein-Westfalen, Referat 4, z.Hd. Frau Streyer/Frau Bachem, Postfach 101506, 47015 Duisburg, 
Rückfragen bitte unter Tel.: 0203 7381-936 oder -910, Fax: 0203 7381-938, E-Mail: Melanie.Streyer@lsb-nrw.de oder Iris.Bachem@lsb-nrw.de

Ort/Datum

1)	 Als anerkannte Leiterinnen und Leiter der Übungsarbeit gelten nur Personen gemäß Richtlinien Nr. 4.3, also inkl. Jugendleiter/innen deren Lizenzen während des Antragsjahres Gültigkeit besitzen.
2)	 Trennung aus statistischen Gründen erforderlich (Frauenförderplan).   

Unterschrift gemäß BGB § 26 Vereinsstempel

Auch im Jahr 2009 werden die „Übungsleiterzuschüsse“ über den LandesSportBund 
Nordrhein-Westfalen an die Vereine verteilt. Die Anträge wurden bereits im letzten 
Jahr in der „Wir im Sport“ zum Heraustrennen platziert. So auch in diesem Jahr. 

Außerdem finden Sie das Antragsformular auf der Homepage des LandesSport-
Bundes (www.wir-im-sport.de) zum Download als pdf-Datei unter der Rubrik 
„LSB-Exklusiv“. Hier können Sie auch die Richtlinien des Innenministeriums he-

runterladen. Außerdem können Sie den 
Antrag auch direkt online stellen unter 
der Rubrik „Service – Förderung der 
Übungsarbeit“ auf dem LSB-Portal: 
www.wir-im-sport.de

Wir im Sport 02 . 2009




